
~ Bundesnetzagentur 
~~ 

für die Landesregulierungsbehörde Aktenzeichen: BK9-16/8144V-RK12-16 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV 

wegen Genehmigung des Regulierungskontosaldos und Anpassung der Erlösober-
grenze nach Maßgabe des § 5 ARegV 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, in Wahrnehmung der 

Aufgaben für das Land Schleswig-Holstein 

durch die Beisitzerin als Vorsitzende Anne Christine Zeidler, 

den Beisitzer Roland Naas 

und die Beisitzerin Dr. Ulrike Schimmel, 

gegenüber der e-werk Sachsenwald GmbH , Herrmann-Körner-Straße 61-63, 21465 

Reinbek, vertreten durch die Geschäftsführung 

- Antragstellerin -
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am 28.08.2019 beschlossen: 

1.) Der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016 wird abweichend vom Antrag 

mit dem Wert 110.193 € festgelegt. Dem Antrag auf Anpassung der kalender-

jährlichen Erlösobergrenzen der dritten Regulierungsperiode wird insoweit 

stattgegeben, als die Antragstellerin verpflichtet ist, ihre jeweilige kalenderjähr-

liche Erlösobergrenze der dritten Regulierungsperiode um den in Anlage 

R1_Gesamt dieses Beschlusses für das jeweilige Jahr der Regulierungsperio-

de ermittelten Betrag anzupassen. 

2.) Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 28.06.2017, eingegangen bei der Be-

schlusskammer am 29.06.2017, einen Antrag auf Genehmigung des ermittelten Re-

gulierungskontosaldos zum 31.12.2016 und Anpassung der kalenderjährlichen Er-

lösobergrenzen für die dritte Regulierungsperiode gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a

i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. Die über das Energieda-

tenportal der Bundesnetzagentur übermittelten Erhebungsbögen (Erhebungsbogen

zum Regulierungskonto sowie Erhebungsbogen gemäß § 28 Nr. 1, 3 und 4 Anreizre-

gulierungsverordnung) liegen der Entscheidung- zu Grunde. 

Die Beschlusskammer hat den Antrag geprüft und der Antragstellerin u.a. mit Schrei-

ben vom 10.12.2018 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II.  

Die Entscheidung über den Antrag der Antragsstellerin auf Genehmigung des 

Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpassung der

Erlösobergrenzen ergeht auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3, 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 

ARegV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang stattzugeben. 

1. Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 EnWG die 

Landesregulierungsbehörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus 

§ 59 Abs. 1 Satz 1 EnWG. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land 

Schleswig-Holstein gemäß dem „Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung 

bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz" zwischen der Bundesre-

publik Deutschland und dem Land Schleswig-Holstein vom 07./11 .08.2015 (Be-

kanntma.chung als Anlage zum Zustimmungsgesetz des Landes: Gesetz- und Ver-

ordnungsblatt für Schleswig-Holstein Nr. 14/2015 vom 29.10.2015, S. 342 f.; in Kraft

seit dem 30.10.2015). 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Ermächtigungsgrundlage für die Entscheidung über die Genehmigung des Regulie-

rungskontosaldos und der beantragten Anpassung der Erlösobergrenze ist § 29 

Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5

Abs. 3 und Abs. 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV. Während in § 29 Abs. 1 EnWG u.a. ge-

regelt ist, dass die Regulierungsbehörde Entscheidungen nach den in § 21a Abs. 6

EnWG genannten Rechtsverordnungen, zu denen auch die Anreizregulierungsver-

ordnung gehört, durch Festlegung oder durch Genehmigung trifft, konkretisiert § 32

Abs. 1 ARegV diese Ermächtigung u.a. dahingehend, dass die Regulierungsbehörde

Festlegungen oder Genehmigungen nach § 29 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgeset-

zes zur Anpassung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 bis 5 (Abs. 1 Nr. 1) bzw.

zur Ausgestaltung und zum Ausgleich des Regulierungskontos nach § 5 ARegV

(Abs. 1 Nr. 2) treffen kann. 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a ARegV bestimmt, dass auf Antrag des Netzbetreibers eine

Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 5 ARegV erfolgt. Unter der
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Formulierung „nach Maßgabe des§ 5 AReg\f" ist zu verstehen, dass sich die Anpas-

sungsbeträge aus dem vom Netzbetreiber ermittelten Saldo des Regulierungskontos 

ergeben. Dieser unterliegt gemäß§ 5 Abs. 3 Satz 1 ARegV ebenso wie dessen Ver-

teilung der Genehmigungspflicht durch die Regulierungsbehörde. Die Zu- oder Ab-

schläge (Anpassungsbeträge) auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers werden demnach anhand des ermittelten Regulierungskontosaldos 

bestimmt. Der Antrag ist gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 3 ARegV einmal jährlich zum 30.06. 

zu stellen; die Anpassung erfolgt nach§ 4 Abs. 4 Satz 2 ARegV zum 01.01 . des fol-

genden Jahres. 

§ 34 Abs. 4 ARegV enthält eine Übergangsregelung für die erstmalige Beantragung 

des Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpassung der Er-

lösobergrenze. Nach§ 34 Abs. 4 Satz 1 ARegV kann der Netzbetreiber einen Antrag 

nach§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 ARegV erstmals zum 30.06.2017 stellen. Bei 

der ersten Auflösung des Regulierungskontos umfasst die Auflösung gemäß § 34 

Abs. 4 Satz 2 ARegV alle noch offenen Kalenderjahre. Dies betrifft die Kalenderjahre 

2012 bis 2016. § 34 Abs. 4 Satz 3 ARegV regelt, dass der ermittelte Saldo abwei-

chend von der Regelung in § 5 Abs. 3 ARegV (Auflösung über drei Jahre) annuitä-

tisch bis zum Ende der dritten Regulierungsperiode (Auflösung über fünf Jahre) 

durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt wird . 

Die Erlösobergrenze selbst wird für die dritte Regulierungsperiode vom 01.01.2018 

bis 31 .12.2022 für jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode gemäß§ 4 

Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16, 19, 22, 24 und 25 ARegV durch die 

Regulierungsbehörde bestimmt. Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösober-

grenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 

EnWG. · 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

des Netzbetreibers wird im Rahmen der erstmaligen Beantragung der Saldo des Re-

gulierungskontos zum 31 .12.2016 vom Netzbetreiber ermittelt. Dieser ergibt sich aus 

den jährlich vom Netzbetreiber auf dem Regulierungskonto verbuchten Differenzen 

der noch offenen Kalenderjahre 2012 bis 2016, die mit diesem Beschluss entweder 

genehmigt oder abweichend festgelegt werden . 

Dies sind gemäß§ 5 Abs. 1 und 1a ARegV die Differenzen 

zwischen 
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den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be-

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen 

gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV, 

den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus der 

erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß § 5 Abs. 1 

S. 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV, 

den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus In-

vestitionsmaßnahmen gemäß§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 6 ARegV, 

den im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV

(volatile Kosten) und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 5 ARegV, 

den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die Messung gehört und den in 

der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Diffe-

renz durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen der Mess-

stellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, verursacht wird und

soweit es sich nicht um Kosten für den Messstellenbetrieb von modernen

Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen im Sinne des Messstel-

lenbetriebsgesetz handelt 

sowie 

der Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa und

dem Kapitalkostenaufschlag , wie er sich bei Berücksichtigung der tatsächlich

entstandenen Kapitalkosten ergibt, § 5 Abs. 1 a ARegV. 

Sofern die Antragstellerin die Differenzen und im Ergebnis den Regulierungskonto-

saldo zum 31.12.2016 und die sich daraus ergebenden Zu- oder Abschläge richtig

berechnet hat, ist der Antrag wie beantragt zu genehmigen. Anderenfalls sind der

Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016 und die sich daraus ergebenden Anpas-

sungsbeträge abweichend vom Antrag festzulegen . 
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3. Antragsvoraussetzungen 

Die Genehmigung des Regulierungskontosaldos bzw. der Antrag auf Anpassung der

Erlösobergrenze setzt formell einen form- und fristgerecht gestellten Antrag voraus. 

Materiell setzt die Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der sich daraus 

ergebenden Anpassung lediglich voraus, dass der Netzbetreiber den Saldo des Re-

gulierungskontos und die Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze richtig be-

rechnet hat. Anderenfalls legt die Regulierungsbehörde diese Größen mit diesem 

Beschluss abweichend vom Antrag fest. 

4. Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 ARegV ist eine Anpassung der kalender-

jährlichen Erlösobergrenzen erforderlich. 

4.1. Antragszeitpunkt 

Der Antrag nach § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 ARegV muss gern. § 4 Abs. 4 

Satz 3 ARegV einmal jährlich zum 30.Juni. eines Kalenderjahres gestellt werden. 

Gemäß der Übergangsregelung in § 34 Abs. 4 ARegV kann der Antrag erstmals zum 

30.Juni 2017 gestellt werden. Der Antrag der Antragstellerin ist der Beschlusskam-

mer am 29.06.2017 und damit fristgerecht zugegangen. 

4.2. Antragsform 

Der Antrag nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 a ARegV muss gemäß § 5 Abs. 4 S. 

1 ARegV neben dem ermittelten Saldo die der Anpassung zugrundeliegenden Daten,

insbesondere die nach § 4 zulässigen und die tatsächlich erzielten Erlöse des abge-

laufenen Kalenderjahres enthalten. Gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2 ARegV muss der An-

trag weiterhin Angaben zur Höhe der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten und der

dem Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa zugrunde gelegten betriebsnotwendigen

Anlagegüter enthalten. Hierzu gehören insbesondere Angaben zu den Anschaffungs-

und Herstellungskosten und die jeweils in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnli-

che Nutzungsdauer nach Anlage 1 der Gasnetzentgeltverordnung . Sinn und Zweck

der Regelung ist es, die Bewegungen auf dem Regulierungskonto für die genehmi-

gende Regulierungsbehörde transparent darzustellen. Für die Jahre 2012 bis 2016
' 

ist der Kapitalkostenaufschlag nich.t relevant. 

Der Antrag wurde von der Antragstellerin mit den der Anpassung zugrundeliegenden

Daten formgerecht schriftlich bzw. elektronisch bei der Bundesnetzagentur einge-
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reicht. Die zum Antrag gehörenden Erhebungsbögen wurden unter Nutzung der ak-

tuellen Version der von der Bundesnetzagentur zum Download bereitgestellten

XLSX-Datei hinsichtlich der wesentlichen Angaben vollständig und formal richtig 

ausgefüllt übermittelt. Dem Antrag wurden die für die Prüfung des Antrages erforder-

lichen Unterlagen beigefügt. 

4.3. Antragszeitraum 

Die Antragstellerin hat eine Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis

2022 beantragt. Grundsätzlich beantragt der Netzbetreiber den von ihm ermittelten

Regulierungskontosaldo für das letzte abgeschlossene Kalenderjahr. Dieser wird 

gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 ARegV annuitätisch über die drei dem Jahr der Ermittlung

folgenden Kalenderjahre durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

In § 34 Abs. 4 ARegV hat der Verordnungsgeber jedoch eine Übergangsregelung

getroffen, die für den Erstar:itrag zum 30.06.2017 eine abweichende Vorgehensweise

vorschreibt. Danach wird der nach § 5 ARegV ermittelte Saldo, in den alle noch offe-

nen Kalenderjahre (2012 bis 2016) einzubeziehen sind, annuitätisch bis zum Ende

der dritten Regulierungsperiode durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze

verteilt. Der Netzbetreiber beantragt demnach zum 30.06.2017 die Genehmigung

des Regulierungskontosaldos zum 31 .12.2016, der auf Grundlage der Differenzen

der Jahre 2012 bis 2016 ermittelt wird , und die entsprechende Anpassung der Erlös-

obergrenzen der Jahre 2018 bis 2022. 

4.4. Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages ist die Genehmigung des Regulierungskontosaldos zum

31 .12.2016 und die Genehmigung der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge

der noch festzulegenden kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin für

die dritte Regulierungsperiode. 

5. Ermittlung der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Die Zu- oder Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der dritten Re-

gulierungsperiode (Kalenderjahre 2018 bis 2022) basieren auf dem abweichend fest-

gelegten Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016. 
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Der Netzbetreiber hat einen Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016 in Höhe von 

-324.815 €beantragt. Der Regulien.~ngskontosaldo zum 31.12.2016 war abweichend 

vom Antrag mit dem Wert 

110.193€ 

festzulegen. 

Der Regulierungskontosaldo der Antragstellerin zum 31 .12.2016 resultiert aus den 

jährlich, jeweils am Ende der Kalenderjahre 2012 bis 2016 vom Netzbetreiber auf 

dem Regulierungskonto verbuchten Differenzen gemäß § 5 Abs.1 und 1 a ARegV. 

Aufgrund der Übergangsregelung in § 34 Abs. 4 Satz 2, nach der die erste Auflösung 

des Regulierungskontos alle noch offenen Jahre umfasst, waren die Differenzen der 

Kalenderjahre 2012 bis 2015 zusätzlich zu den Differenzen des Kalenderjahres 2016 

in die Berechnung des Saldos zum 31 .12.2016 einzubeziehen. 

Die Beschlusskammer hat die vom Netzbetreibe.r ermittelten und auf dem Regulie-

rungskonto verbuchten Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 und den sich daraus 

zum 31.12.2016 ergebenden Regulierungskontosaldo geprüft. Betreffend die Diffe-

renzen der einzelnen Kalenderjahre ist die Beschlusskammer zu folgenden Prüfer-

gebnissen gekommen: 

5.1. 	 Jährliche Differenzen 

Für die Berechnung der jährlichen Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 wird auf die

Anlage R1_Gesamt und auf die schr_iftlichen Erläuterungen in der Anlage R verwie-

sen. 

5.2. 	 Verzinsung der Differenzen und Berechnung des Regulierungskonto-

saldos 2016 

Die genehmigten bzw. abweichend festgelegten Differenzen der Jahre 2012 bis 2016

waren gemäß § 5 Abs. 2 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalender durchschnittlich

gebundenen Betrags zu verzinsen, wobei sich der durchschnittlich gebundene B~­

trag aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand ergibt. Die Ver-

zinsung richtet sich nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre

bezogenen Durchschnitt d~r von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Um-

laufrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Unter Berücksichti-
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gung der Verzinsung ergibt sich der oben benannte abweichend festgelegte Regulie-

rungskontosaldo zum 31.12.2016. 

5.3. Berechnung der Anpassungsbeträge 

Zur Bestimmung der Anpassungsbeträge ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 ARegV der 

Regulierungskontosaldo in drei Annuitäten aufzuteilen. Abweichend hiervon ist ge-

mäß der Übergangsregelung nach § 34 Abs. 4 ARegV der Regulierungskontosaldo 

zum 31.12.2016 über die Erlösobergrenzen der gesamten dritten Regulierungsperio-

de zu verteilen , so dass insgesamt fünf Annuitäten zu bilden sind. 

Für die Berechnung der Annuitäten der Jahre 2018 ff. bildet der Barwert zum 

30.06.2017 die Grundlage. Hierdurch wird dem Umstand Rechnung getragen, dass

die Zu- bzw. Abschläge auf die EOG kontinuierlich über das Jahr zu- bzw. abfließen. 

Die sich daraus ergebenden abweichend festgelegten Anpassungsbeträge der ka-

lenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin ergeben sich aus Anlage

R1 _Gesamt des vorliegenden Beschlusses. Für die Antragstellerin sind die kalen-

derjährlichen Erlösobergrenzen 2018 bis 2022 gemäß Ziffer 1.) des Tenors um 

23.706 €anzupassen. 

6. 	 Rückwirkende Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der

sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge 

Die in diesem Beschluss erfolg~e abweichende Bescheidung des Regulierungskonto-

saldos und der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge der kalenderjährlichen

Erlösobergrenzen konnte nicht vor dem 01 .01 .2018 erfolgen. 

Dies liegt in der zeitlichen Überschneidung der Prozesse zum Regulierungskonto mit

den Verfahren zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die dritte

Regulierungsperiode begründet. Die Erlösobergrenzen-Verfahren, insbesondere die

Bestimmung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV als Teil des Verfah-

rens, waren im zweiten Halbjahr 2017 vorrangig zu bearbeiten, da die Kostenprüfung

wiederum vorgreiflich für die Effizienzwertermittlung war. Neben den Erlösobergren-

zen-Verfahren waren aufgrund der Neufassung von § 1Oa ARegV bis zum Ende des

Jahres 201 7 entsprechende Verfahren zur Genehmigung von Kapitalkostenaufschlä-

gen durchzuführen. Zusätzlich kam erschwerend hinzu, dass es für die Bestimmung
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des Regulierungskontosaldos erforderlich war, dass vorgreifliche Verfahren nach § 

10 ARegV zu Erweiterungsfaktoranträgen sowie nach § 26 Abs. 2 ARegV zu teilwei-

sen Netzübergängen abgeschlossen sein mussten, bevor die Entscheidungen zur 

Genehmigung der entsprechenden Regulierungskontosalden spruchreif waren. Auch 

dem Abschluss dieser Verfahren war daher Priorität einzuräumen. 

Aufgrund der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf zur rückwirkenden Festlegung 

des Qualitätselements nach § 19 ARegV sieht sich die Beschlusskammer veranlasst, 

hilfsweise Ermessenserwägungen in Bezug auf die rückwirkende Genehmigung der 

Anpassung der Erlösobergrenze in diesem konkreten Einzelfall anzustellen. Der Be-

schlusskammer ist bewusst, dass rückwirkende Genehmig.ungen die Ausnahme sein 

sollten (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 15.02.2017, Vl-3 Kart 155/.15 (V), Rn. 

38, juris). Im Rahmen des ihr zustehenden Regulierungsermessens hat sich die Be-

schlusskammer jedoch entschieden, von einer vorläufigen Genehmigung nach § 72 

EnWG abzusehen und die Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 

2022 nach Maßgabe des§ 5 ARegV rückwirkend zum 01.01 .2018 zu genehmigen. 

Eine vorläufige Genehmigung nach § 72 EnWG war aus Sicht der Beschlusskammer 

nicht zweckdienlich für das Verfahren sowie die Vereinnahmung von Netzentgelten. 

Zum Jahresende 2017 war dem Netzbetreiber der wahrscheinliche Anpassungsbe-

trag für die Erlösobergrenze 2018 durch seinen Antrag bekannt. Eine vorläufige Fest-

legung hätte also keinen wesentlichen inhaltlichen Mehrwert gehabt, sondern ledig-

lich die dem Netzbetreiber bekannten und auch von ihm beantragten Tatsachen in 

Form eines vorläufigen Bescheides förmlich festgehalten. Im Gegenzug hätte eine 

vorläufige Genehmigung einen Mehraufwand sowohl auf Seiten der Behörde und der

Netzbetreiber in Form von Erstellung und Zustellung der Bescheide sowie kritischer

Durchsicht durch die Netzbetreiber bedeutet; auch Gerichtsverfahren gegen die vor-

läufigen Festlegungen wären nicht auszuschließen. Die Beschlusskammer hat daher

den Netzbetreibern lediglich in Form eines Schreibens Anhaltspunkte genannt, wel-

cher Betrag aufgrund des Regulierungskontosaldos bei der Verprobung zum 

01.01.2018 einfließen sollte. Diese Hinweise wurden für alle Marktteilnehmer auf der

Homepage der Bundesnetzagentur veröffentlicht. 

Die Beschlusskammer sah es aus den vorgenannten Gründen als sachdienlich an,

sämtliche Ressourcen auf die zügige Abwicklung der parallel laufenden Verwal-

tungsverfahren (Verfahren zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen
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in der dritten Regulierungsperiode nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 1, 

Abs. 2 ARegV zu Kapitalkostenaufschlägen nach § 1Oa ARegV, Erweiterungsfakto-

ren nach § 10 ARegV sowie Netzübergängen nach § 26 ARegV) zu verwenden. Im 

Übrigen war, wie vorstehend bereits ausgeführt, die Genehmigung des Regulie-

rungskontosaldos bei einzelnen Netzbetreibern ohne den Verfahrensabschluss von 

Erweiterungsfaktoren und Netzübergängen der Jahre 2012 bis 2016 nicht möglich. In 

die Abwägung ist auch eingeflossen, dass die zeitliche Verzögerung mit 20 Monaten 

nicht gravierend war und dem Netzbetreiber seine individuellen Antragswerte be-

kannt waren. 

Angesichts der sich nicht als gravie'rend erweisenden Verzögerung und der frühzeiti-

gen Kenntnis des Netzbetreibers von den für die Berechnung der Erlösobergrenze 

2018 maßgeblichen Werten erachtet die Beschlusskammer die rückwirkende Ge-

nehmigung des Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpas-

sung der Erlösobergrenze nach sorgfältiger Berücksichtigung aller Aspekte als sinn-

vollste Lösung. 

Die Entscheidung, den Regulierungskontosaldo. und die sich daraus ergebenden An-

passungsbeträge für die Jahre 2018-2022 rückwirkend zu genehmigen, ist auch ver-

hältnismäßig. Die Entscheidung dient dem legitimen öffentlichen Zweck, entspre-

chend den Vorgaben des EnWG und der ARegV den Regulierungskontosaldo aus-

zugleichen und etwaige Mehrerlöse über die Netzentgelte an die Netznutzer zurück-

zugeben bzw. zu wenig vereinnahmte Erlöse noch einnehmen zu dürfen. Die rück-

wirkende Festlegung ist hierzu geeignet. Sie ist auch erforderlich, da zum jetzigen 

Zeitpunkt ein gleich geeignetes, milderes Mittel nicht mehr zur Verfügung steht. 

7. Umgang mit nachträglichen Veränderungen der Erlösobergrenze 

Da der Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 und seine Verteilung auf die

Kalenderjahre 2018 bis 2022 mit diesem Beschluss abschließend bestimmt werden ,

könnten nachträgliche Korrekturen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 2012 bis

2016 im Fall einer Bestandskraft dieser Entscheidung nicht mehr berücksichtigt wer-

den. Daher wird die Beschlusskammer notwendige Korrekt.uren der Erlösobergren-

zen 2012 bis 2016 in dem zum Zeitpunkt der Änderung noch offenen Regulierungs-

kontosaldo (d.h . der Regulierungskontosaldo, dessen Auflösung noch nicht abschlie-

ßend genehmigt wurde), unter Einbeziehung einer Verzinsung entsprechend § 5
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

Abs. 2 ARegV berücksichtigen. Korrekturen können durch gerichtliche Entscheidun-

gen oder eine Anpassungszusage veranlasst sein . 

III. 

Zur Frage der Kostentragung nach§ 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde

erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas!

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem

Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht (Hausanschrift: Gottorfstraße 2, 24837

Schleswig) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be-

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen

.und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde-

schrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unter-

zeichnet sein. Die Beschwerde hat Reine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs.1 EnWG)

Bonn, den 28.08.2019 

Beisitzerin als Vorsitzende Beisitzerin 

 



 

Anlage R  

für Verteilnetzbetreiber im vereinfachten Verfahren  

1 Vorbemerkungen 

Der Regulierungskontosaldo wurde zum 31.12.2011 berechnet und im Rahmen der 

Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode 

berücksichtigt. Hierfür wurden gemäß § 5 Abs. 4 ARegV Zu- bzw. Abschläge auf die 

entsprechenden Erlösobergrenzen gebildet. Zur Berechnung des Regulierungskontosaldos 

zum 31 .12.2016 gemäß § 34 Abs. 4 ARegV und der entsprechenden Anpassungsbeträge 

sind zunächst die einzelnen Jahresdifferenzen 2012 bis 2016 zu bestimmen. Diese ergeben 

sich aus den einzelnen Positionen gemäß § 5 Abs. 1 ARegV (vgl. Kapitel 2). Die einzelnen 

Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 werden in Kapitel 3 erläutert. Zuletzt wird in Kapitel 4 

die Berechnung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2016 und der Annuitäten 

beschrieben. 

In der Anlage R1_Gesamt sind die entsprechenden Jahresdifferenzen der Jahre 2012 bis 

2016, deren Verzinsung, der Saldo zum 31 .12.2016 sowie die entsprechenden Annuitäten 

abgebildet. Die zulässigen Erlöse finden sich in der Anlage R2, die nach dem Jahr und der 

Netznummer benannt ist. Die Anlage ~2_2012-1 bezeichnet somit die zulässigen Erlöse des 

Netzes 1 des Jahres 2012. In der Anlage R3_Erzielbare Erlöse werden die erzielbaren 

Erlöse der Jahre 2012 bis 2016 dargestellt. 

2 Positionen im Regulierungskonto 

2.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 

Die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber 

unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen (§ 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV) und insbesondere die Erlösdifferenz, die sich aus der Abweichung der

prognostizierten Mengen, die in die Verprobungsrechnung eingeflossen sind, und den 

tatsächlich realisierten Mengen ergibt, sind hierbei zu berücksichtigen. 
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Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV unter Berücksichtigung der nach § 
29 Abs.1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und § 4 Abs. 2 ARegV festgelegten 

Erlösobergrenze. Dabei ist die gemäß § 4 Abs. 1, 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach 

Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich vom Netzbetreiber anzupassen. 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV (a.F.) 45 Prozent der 

nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare 

Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß 

§ 24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgaben unberücksichtigt. Gemäß § 24 Abs. 3 

ARegV finden damit § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV mit Ausnahme von § 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 ARegV in Verbindung mit § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV keine Anwendung. 

Anpassungen der jeweiligen kalenderjährlichen Erlösobergrenze aufgrund von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7 und 9 bis 11 , 13 

und 14 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und 3 ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren 

nicht zulässig. 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1

ARegV i. V. m. § 10 GasNEV (Periodenübergreifende Saldierung) sowie einer

Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 10 GasNEV (analog) erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 4 ARegV

Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträgen 

• 	 nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1

ARegV) und 

• 	 einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. Eine Anpassung gemäß § 4 Abs. 4 Nr. 1 aufgrund eines genehmigten

Kapitalkostenaufschlags ist für die Ermittlung des Regulierungskontosaldos zum 31 .12.2016

noch nicht relevant. Der Kapitalkostenaufschlag wurde erstmals für das Jahr 2017

genehmigt. 

Anpassungen können sich im vereinfachten Verfahren aufgrund von Änderungen des

Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV)· ergeben. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV

(Qualitätselement) war für die Jahre 2012 bis 2016 nicht relevant. 
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Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren 

Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt 

der tatsächlich im jeweiligen Jahr realisierten Absatzmengen und den zuvor im Rahmen der 

Verprobungsrechnung gemäß§ 16 GasNEV ermittelten Entgelten. 

Diese werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Geschäftsjahres durch die 

Umsatzerlöse aus Netzentgelten abgebildet. Im Rahmen der Ermittlung der erzielbaren 

Erlöse hat die Beschlusskammer daher grundsätzlich auf die Umsatzerlöse zurückgegriffen. 

Hierbei wird auf die Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas abgestellt, wobei nachträgliche 

Korrekturen bzw. Erlösminderungen beispielsweise im Zusammenhang mit 

Rückstellungsbildungen nicht zu berücksichtigen sind. Die Beschlusskammer geht davon 

aus, dass der Netzbetreiber derartige Umsatzerlöskorrekturen vollständig angezeigt hat. 

2.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs 2 S. 1 Nr. 4 ARegV 

(erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen) auf Basis des Kalenderjahres, 

auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Die diesbezüglich in dem jeweiligen 

Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Ansätze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich 

entstandenen Kosten gegenüberzustellen. Die so ermittelte Differenz ist im 

Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Kostenbestandteile der Biogas- sowie der Marktraumumstellungsumlage können ebenfalls 

Bestandteil dieser Differenz sein. 

Die in der Erlösobergrenze enthaltenen bzw. tatsächlich entstandenen Kostenansätze für die 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen beziehen sich lediglich auf die 

originäre Netznutzung von vorgelagerten Netzbetreibern. Kosten für vereinbarte

Lastflusszusagen oder für Speichernutzungen sind nicht Bestandteil der erforderlichen 

Inanspruchnahme vorgelagerter Netznutzung. 
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2.3 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des 

Messstellenbetriebs oder der Messung ur:id den in der Erlösobergrenze diesbezüglich 

enthaltenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch 

Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung 

durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, oder Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b 

EnWG a. F. sowie nach§ 44 GasNZV verursacht wird. 

3 Bestimmung der Jahresdifferenzen 

3.1 Jahresdifferenz 2012 

3.1.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2012 

3.1.1.1 Zulässige Erlöse 2012 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2012 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_201 2-1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2_2012-1 Zelle 182 dargestellt. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für da_s Kalenderjahr 2012 ist die Änderung 

.des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2012-1 D12 und Zeile 56). 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV

(Erweiterungsfaktor) · 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) i.V.m. § 4
Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2012-1 Zeile 64

dargestellt. 
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Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß§ 4 Abs .. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.1.1.2 Erzielbare Erlöse 2012 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer 

ergeben sich für das Jahr 2012 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren 

Erlöse. 

3.1.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2012 

Die Differenz aus vo~gelagerten Netzkosten ist in der Anlage R 1 _Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.1.3 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2012 

Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr 2012 die Kostenveränderung für die Messung 

bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. 

Diese Werte werden in der Anlage R1_ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

3.2 Jahresdifferenz 2013 

3.2.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2013 

3.2.1.1 Zulässige Erlöse 2013 

· Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2013-1. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 
Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2013 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach ·§ 8 ARegV zu berücksichtigen. Gemäß § 8

ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus dem durch das

Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtindex (VPI). Für die 

Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs.1 ARegV wird der VPI des vorletzten 
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Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, verwendet (VPI t). Dieser wird 

ins Verhältnis gesetzt zum VPI des Basisjahres (VPI 0). 

Basisjahr der Erlösobergrenze 2013 ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2010. Gemäß 

Statistischem Bundesamt beträgt der VPI für das Jahr 2010 100,00 (aufgrund der aktuellen 

Basisumstellung der Indexwerte durch das Statistische Bundesamt) und für das Jahr 2011 

102, 1 O (abrufbar im Internet unter: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 61111-0001 ). Entsprechend dem Term VPI tl VPI 0 der in Anlage 1 zu § 7 ARegV 

aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 2011 zum VPI 

für das Jahr 201 O für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2013) einen 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0210. Da den Netzbetreibern im Herbst 2012 für die 

Kalkulation der Netzentgelte 2013 lediglich die Indexreihe auf Basis des Jahres 2005 (d.h. 

vor der Basisumstellung des Statistischen Bundesamtes) zur Verfügung stand, geht die 

Beschlusskammer für 2011 von einem Indexwert 102,31 aus, der sich aus der Division der 

Indexwerte 110, 7 und 108,2 ergibt. Dies sind die Indexwerte für 2010 und 2011 mit dem 

Basisjahr 2005 (vergleiche hierzu Anlage R2_2013-1 D12 und Zeile 56). 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2013-1 1 64 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4
Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.2.1.2 Erzielbare Erlöse 2013 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für das Jahr

2013 die in Anlage.R3_Erzlelbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 

3.2.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2013 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7

dargestellt. 
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3.2.3 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2013 

Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr 2013 die Kostenveränderung für die Messung 

bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. 

Diese Werte werden in der Anlage R1_ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

3.3 Jahresdifferenz 2014 

3.3.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2014 

3.3.1.1 Zulässige Erlöse 2014 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze in die einzelnen Bestandteile der

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2014-1 Spalte 1. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2014 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2_2014-1 D12 und Zeile 56). 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2_2014-1 164 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.3.1.2 Erzielbare Erlöse 2014 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für das Jahr

2014 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 
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3.3.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2014 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.3.3 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2014 

Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr 2014 die Kostenveränderung für die Messung

bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. 

Diese Werte werden in der Anlage R1_ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

3.4 Jahresdifferenz 2015 

3.4.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2015 

3.4.1.1 Zulässige Erlöse 2015 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze in die einzelnen Bestandteile der

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2015-1 Spalte 1. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1

Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2015 ist die Änderung

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage

R2_2015-1 D12 und Zeile 56). 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV {Erweiterungsfaktor) {§ 4 Abs. 4 S. 1

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2015-1 1 64 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 
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Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.4.1.2 Erzielbare Erlöse 2015 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für das Jahr 

2015 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 

3.4.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2015 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.4.3 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2015 

Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr 2015 die Kostenveränderung für die Messung 

bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. 

Diese Werte werden in der Anlage R1_ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

Jahresdifferenz 2016 

3.4.4 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2016 

3.4.4.1 Zulässige Erlöse 2016 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze in die einzelnen Bestandteile der

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2016-1 Spalte 1. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1

Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2016 ist die Änderung

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage

R2_2016-1 012 und Zeile 56). 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2016-1 164 dargestellt. 
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Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4
Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.4.4.2 Erzielbare Erlöse 2016 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für das Jahr

2016 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 

3.4.5 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2016 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R 1 _Gesamt Zeilen 6 und 7

dargestellt. 

3.4.6 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2016 

Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr 2016 die Kostenveränderung für die Messung

bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt.

Diese Werte werden in der Anlage R1_ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

4 	 Berechnung des Regulierungskontosaldos und Bestimmung der

Anpassungsbeträge 

Zur Berechnung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2016 sind die entsprechenden

Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 zu berücksichtigen. Die Differenzen der Jahre 2012 bis

2016 sind in der Anlage R1_Gesamt Zelle D14-H14 dargestellt. Hat der Netzbetreiber in den

Jahren 201 O und/oder 2011 Mehrerlöse erzielt und von der optionalen Sonderlösung

Gebrauch gemacht, ist zudem der entsprechende Anpassungsbetrag bei der Saldenbildung

zu berücksichtigen. Der Anpassungsbetrag bei Mehrerlösen des Jahres 201 O ist in der Zelle

D22, der Anpassungsbetrag bei Mehrerlösen des Jahres 2011 ist in der Zelle E22 zu finden.

Diese Jahresdifferenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. Der

Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2016 ist in der Zelle H27 angegeben. 

Aus dem berechneten Regulierungskontosaldo wird gemäß der Übergangsregelung in § 34

Abs. 4 ARegV eine fünfjährige Annuität berechnet. Die Höhe der Annuität ist in Zelle D37-

H37 angegeben. 
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e-werk Sachsenwald GmbH Betriebsnummer 12001844 

Rl Ermittlung der Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze 

Bestimmung der Jahresdifferenz 2012 2013 2014 2015 2016 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 3.089.369,21 3.117.798,72 3.681.569,38 5.356.341,08 5.495.964,83 
Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 2.322.234,85 3.236.383,87 4.007.245,34 5.954.731,19 5.406.253,27 

Erforderliche Inanspruchnahme tatsächlich entstandene Kosten 536.910,90 579.467,22 976.131,18 1.479.173,65 1.521.954,30  
vorgelagerter Netzebenen gemäß §11----------------------------------------------------------

. Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 396.385,40 541.376,13 820.000,00 1.275.118,17 1.461.271,17  

tatsächlich entstandene Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' · Volatile Kostenanteile gemäß §11 
Abs. 5ARegV 

in EOG enthaltene Ansätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

bei effizienter Leistungserbringung
Messung/ Messtellenbetrieb 5.160,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

entstehende Kostenveränderung 

Sonstiges 

Jahressaldo der Einzeldifferenzen gern. Bundesnetzagentur 912.820,22 -80.494,06 -169.544, 78 -394.334,63 150.394,69-=--------=-----------------=----------'-----------''----------=-------....:....:.....:....:......:...;c:_
gern. Antrag des Netzbetreibers 539.149,88 -80.494,06 -17 5.868,07 -401.904,30 144.395,89 
Differenz 373.670,34 -0,00 6.323,29 7 .569,67 5.998,80 

Bestimmung des Regulierungskontosaldos 2012 2013 2014 2015 2016 
Vorjahressaldo (Anfangsbestand) 0 571.966 507.530 349.611 -40.928 
Jahressaldo der Einzeldifferenzen 912.820,22 -80.494,06 -169.544, 78 -394.334,63 150.394,69 

Mindererlöse Mehre rlöse Me hrerlöse Mehrerlöse Mindererföse 

Betrag aus optionaler Sonderlösung 3SO.OOO 0 
Endbestand 562.820 491.472 337.985 -44.724 109.467 
M ittelwert aus Anfangs- und Endbestand 281.410 531.719 422.758 152.444 34.270 
Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 3,25% 3,02% 2,75% 2,49% 2,12% 
Verzinsung des Saldos 9.146 16.058 11.626 3.796 727 
Gesamtsaldo nach Verzinsung 571.966 507.530 349.611 -40.928 110.193 

Netzbetreiberan-
Bestimmung der Annuität gaben gern. Antrag Genehmigte Werte 
Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016 110.193 
Verzinsung für das Jahr der Antragstellung 2.336 
Barwert (zu verteilender Betrag) 112.529 
jährliche Annuität von 2018 bis 2022 23.706 

Verteilung 2018 2019 2020 2021 
Anpassungsbetrag 51 23.706 23.706 23.706 23.706 

Zuschlag auf EOG Zuschlag auf EOG Zuschlag auf EOG Zuschlag auf EOG 

Seite 1 von 12 
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R2 201 2-1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2012 

O...dor~ 

Verfahfenurt 

AüsglngoniveMI gemlB § 6 - · 1 ARegV 

Pausc:helienet lnvestifontzuac:Neg nac:h § 25AAegV 

Baslsjalw llil 

Ellzienzwert [EWJ 

Verbrauche1prel1gesamtindex nach§ 8 ARegV des Jahrn 2006 [VPIO) 

Vertnucheqxelsgesamindex nac:ll § 8 ARegll des Jahtea 2010 (\/Plt) 

Dauom.11 nicht boelnftusaboN Kos-lo NCh f 11Aba. 2 ARegV 

Vereinfachtes Verfahren 

2.S«.138.94 E 

O.OOE 

2006 

87.50% 

101,6 

108,20 

w.,,..... Bulajalw 

- 
JolY 

2009 

2010 

2011 

2012 

Koston 

Betnebsnurrmer 120 .... 

11-golllktornlldl 
§ 16-. 1 ARegV (VJ 

llerteilungllaktor """' Goneteler Hkll "'"'§ 16-.2ARegll Procllkllvi1ltola or 
(V, ..... nac:ll§ 9ARegl IPFJ 

0.10 1.2~0% 

0,20 2,51!6% 
1 

0,30 3.79 1% 
1 

0,40 5.09 5% 

Ertöae Saklo aus Netrve,... 
-...._(Übertrag) 

geaetzlic:lle Abnahme- und Ve<g01Ungsplk:hten (Nt. 1) E 

Konzessionsabgaben·(Nr. 2) 
, - E ( E 

Betrieblsteuem (Nt. 3) : E 32 1,79 E 

erlordeflic:lle lnanapruchnahme vorgelegerte< Netzebenen (Nt. 4) 

genehmlgle lnveatitionsmaßnahmen nac:ll § 23 ARegV (Nt. 6) 

E 396.385.40 E 

E 
. E 

E 

Aul6aung desAbzugsbe~egea nec:ll § 23-. 21 ARegll ' € E 

verbleibende Kotten Biogas nach Abzug WAlzungapauschale (Nr. 8a) , E 

betrieb. und bll11Verlrajj. Verelnbor. zu Lohnzuaalz· undVersorgungolelat. (-c:Nuao vor 31 .12.08) 
Nr. 9) 

Belriebl· und Penon-lttiglcelt (Nt. 10) 

BeruflaU>blktJng, w.;,en,Jidung, Belrlebakindertageuitaen (Nr. 11) 

pauschaUerter lnvestitionszutd\l•g nach§25AR~V (Nr. 12) 

, 
, / 

, ,,„„· 
/ 

; 
; 

h 

'/ ·/ 
, 'I. 

E 

E 

E 

E 

/ 
./ 

,. , 
~. :: 
:;,i· :--.. 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

Aul<llung von Baukoatenzuac:llOuenl Netzansc:llluukoalenbeltrlgen (Nt. 13) 

Kosten odet Ett6se aus Maßnahmen eines Btteibers von Gasversorgoogsnetzen, dte einer 
wirbaimen Verfahrerm~ Lwrter1ilHllM\ 
aus einem vereinfachten Verlahren Obergehende dauerhaft nicht beeinflul1b11e KostenanteBe (ohne 
voroelsoerte Netzkosten\ 

Summe 
Saldo 

, 
' 

, 
-;~ .,, 

E 

396 .38~ .40 € 
396.385,40 ( 

~/ /, 

''/ 
E 

( 

E 

7.244.60( 

( 

E 

Oauerflaft nicht beeinflussbare Kosten KAdnb 

volall„ Ko1tenantei&e nach§ 11 Abs. 5 ARegV Kosten in VKO 

Kosten fOr cle Beschaffung von Treibenergie 0.00( 

Kosten tot Lasn\Jsszusagen 0.00 ( 

Summe 	 0,00( 

Saldo O,OOE 

Differenz der volatitcn KostonanteUe (VKt • VKO) 

Angepasste EOO vor Saldo aus Notzver· Summe (angop ssto EOG 
Emilttlung der vorOborgehend nicht beeinflussbaren und der bcelnflunbaren Kostenantelle Werto aus Basisjahr Netzveränderungen lnderungen (Übertrag) nach Netzverär icseNngen 

Gesamtkosten ohne daue•haftnicht beeinftussblfe Kostenanteile Kllijeo,O - KAclnb,O l .399276,42E 

Beeinftussbarer Kostenanteil(%) 1 · EWa 12,50% 

Beeinlluasbarer Kostenanteil ~ KAb.O 174.909,55 ( 

VorObergehend nicht beeinflussbarer Kostenantell 1%1 EWa 87,50% 

VorClbergehend nichtbeeinflussbarer Kostenanteil J) KAvnb,0 1.224.366,87 ( 175.546,75 ( 1 399.913,62 ( 

Nicht abgebauter Teil der beelnluubaten Kosten 1 - VI 0,6CI 

Nicht abgebauter beeinflussbarer Kostenanteil (1 ·VI) X KAb,O 10, .9.5,73 ( 0,00( 104.945,73 ( 

Abnibauender beelnlluubater Kostenanteil Vlx KAb.O 69.963 ,82 ( 

JlhrUche vorübergehend nkht beeinflussbarer zzgl. nicht 
aha.bauten beeinßussbarWI Kostenanteil 

KAvnb,0 + (1 ·VI)x KAb,0 1.329.312,60 ( 175.546,75 t 1 
1 
50U59,351E 

Vorl>touc:ho......lsget- (VPt) und Pndl-loktor (PF) 

VPI 2010 (• VPIO) VPI 2010 

Vefbfauchefp1efsgesarntindex nach § 8 AAegV VPI 101,60 108,20 

Stelgerunv des Vertx11ucheqxelagealmlindex bezogtfl tut Besfljalw VPlllVPIO 1,0650 

kumulierter generePer tek1oralet' ProduktMtatsfaktor nach § 9 AAegV PFt 0,0509 0,0509 

Verbraucherprelsgeumtindex J. Produktivitltllortlchria (VPIWPIO) • PFt 1,0140 

Jlhrllche KostenanteUe Kvnb • Kb mit VP1 und PF KAvnb,O -t 1· V1 X KAb,O X rvt"IWPIO • Pftl 1.347.943.30 ( 178.007,09 { 1 525.950.39 E 

Erwelmungalllrtor (EF) 

AReoV 
' 

-
Anpassungsbetrag auf Grund einet Elweiterungsfaktors nach§ 4, § 10 EFt 

1 23.784,05 E 4,907,53 E 28.691 ,ssJE 

s..t<o 2 .., 12 

EriöselnVKO 

0,00( 

0,00E 

1 1.S4u•1.9u 1· 6.922.81 ( 1 

Saldo aus Netzver· Kosten In VKt EriöseinVKt llnderungen (Übelttlg) 

0,00€ 0,00( 

0 ,00€ 

0,00( 0,00( 

0 ,00( 

1 0.00 € ! 0,00€! 



- - 1 

..............,,200 ...,,.,k~Gn'OH ...  
)1nb6onlerung (VPhNPIO - PFt) x EFt 1 24.117,39 cll • .•7 •,31 t:I 2t.093,70~1 

" IJlhrtlche Kos-"vnb" + '"b" mit VPltund Pft .-EFt (KAmb,O + ( 1 • \II) X KAb.O „(VPtWPIO . PFO X EF~ 1 1.372.060,70 tl 182.983,40 tl 1 555.044,10~ 

~(Qt) 

IZu- und Abtchlloe auf die ErlOtoberarenze nach g 19 AAeoV Q1 1 II 0 ,00€1 O,OOEll O.OOE I 

Saklo_R....,...._(SQ 

l ~t::·::=~-SaldosdesR~os St 1 

-
1 1 0.00~ 0 ,00 Ei O,OO f 

Verlndorung der Yoi.tilon Kos_.lo (VKt·VKO) 
. 1 - . 

IVerlnderuno der volatilen Koatenanteite nach g 11 AM. 5 AAeaV VK!·VKO 

lzwl&chenergol>nl• Ertösoberg,.,.o nach Rogullorung&fonnel (Eot) EOt • KAmb,t +(KAvnb,0 + ( 1 ·VI) XKAb.O) X 
NPIW?IO - PFO x EF + Ot + VKt · VKD-t St 

1 

1 

- -

1 
0 ,00(1 

2.913.304,'2 cl 

---
O,OOEI 

176.060,51€1 

1 0,00€ 
1 

s ~1.369,21 ~I 

SonderNchverhatte 

I Sachverhatte cle nicht von der R.n.llUt.n.ntMformel ert'an t werden 1 1 0.00 EI O,OOH O,OOE, 
1Kalenderjlhr11che Er10sobergrenze EOI, kalenderjäMich 1 1 1 2.913.304,12 tl 176.060,59 cf 3 Det.369,21 
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R2 2013-1 N achrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bundesnetzagentur für das Ka lend erjahr 201 3 

'-clo<R...,..__ -
Venei1un9alaklot nach Venellungslaklot nlc'1 --„~ r-

Vefflllvenoert Vereinfachles Verfah1en Jllv f 18-. 2ARegV 
__„ra 

"'t 18-. 1 ARegV (VI) livilndvl nach §9AR""' Pfll 

Auogongsnlveeu gemlß S8 -·1 ARegV 2.500.649.70E 2013 020 1.501>% 

1 11 
Peuschollener 1nv-...zuoc1111g nach§ 25 ARegV 0,00€ 2014 0,40 3,02'~% 

B-johr[l>J 2010 2015 0,60 4,56;~% 
1 

Ellzl<nzwen[EWJ 89.97% 2016 0,80 6,1~~% 

Vetbraucherp1el1gesamtindex nach § 8 AR.egV des Jatves 2010 [VPIOJ 100 2017 1,00 7.721~% 

Vef1Jtauc11efp<eisgeoemtindex nlc'1 § 8 ARegV des Jllves 2011 (VPlt ) 102,31 

Oauertwdtnicht beeinflu11blire KoateMntel le nKh111Abs.2ARegV ---lljohr Kooton Er16H Saldo.,. Neczver- S.ldoouo ~otne<-
~(Koston) lndon.ngo (ErtoH) 

gesetzkhe Abnahme- und V•g(Hungsplicf\len {Nr. t) , , € 1 
Konz„slonubgaben (Nr. 2) E ( € 

Betrieblsteuem (Nr. 3) E 823,79 € 

eff0<dertid1e lnansprucl1nahme v0<gelagener NelZebenan (Nr. 4) •06.81 4,73E 541.376.llE E 

genehnögte lnveslitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV (Nr. 6) E , ,. E 

Aufto.ung des Abzugsbetnlgea nach § 23- · 2a ARegV 
, 

E/ E 

vert>lelbende Kosten Biogas nach Abzug WAlzungspauachaJe (Nr. 8a) : / ., ,·, € 

betrleb. und larifvertnlg. Verell1bar. zu lohnzuoelZ- und Venor-'<lsl. (-..U.. ve< 31.12.08) , 
/ E ' l<Nr. 9) E E E 

Betriebs· undP......-llgl<ell (Nr. 10) 
, , 'E , - E , € f 

Benlfsausblldung,Welle<blldung. Betrieblkindenageaaitaen (Nf. tt) 
, 

.'l, 
, ' , E , E E E 

' pauM:hallert&r lnvea~onszu1cN1g nach§ 25 AR.egV (Nr. 12) ~ 
,, 

€ 'l. E 1/ . 
AulOoung von Baukostenzusd10Hen/ Ne-..d11uukoo1enbellrlgen (Nr. 13) 

; 
( 8.966,81, 

Kosten oder Et16M aus Maßnahmen eines Betreiben von Gaavenor~en. die einer 7 E ' wtrbamen Veffatvenst-.._.._„unt....i- E , ' E ~ 
aus einem VOfelnfachten Vertalven Obergehende dauerhlft nk:ht beefntuaabare Kostenanteile (ohru € 
vOfaelaaerte Netzkostenl 

Summe 541.376,13€ E 823.79€ 8.966.81 E 
Saldo 541.376.13€ a.143,0H 

0;1uertiaft nicht beeinflussbare Kosten KAdnb 1 1.259.SS>.n t I · 8.1'3.02E 1 

volatile Kostenanteile nach§ 11 Abi. 5 ARegV Kosten In VKO Er1öaelnVKO Kosten In VKt ErlöselnVK1 S1ldo aus Netzver-•-rungen (0bertrag) 

Kosten fQ1 die Beschalfung von Treibenergie 0.00( 0,00 { 0.00€ 0,00( 

Kosten fOr Laattusszusagen O.OOE O.OOE ·~ '' 
Summe O,OOE O,OOE O,OOE O,OOE 

Saldo 0 ,00 € O,OOE 

OifferCN der vobli~ Kostenanteile (\/Kt·VKO) 1 o.oot! o.ootl 

Ermittlung der vorOborgehend nicht beeinflussbaren und der beeinflussbaren KostenanteUe Werte aus Basisjahr Angepante EOO vor Saldo aus Netzvor· Summe (angop sste EOG 
Netzverlnderung.n Mnderungen (Übertrag) nach NetzveränlMrungen 

Gesamtkoslen ohne dauerhaft Nchl beeinftussbate Kostenanleile KAges,O - KAdnb,O t.375.357,33< 

BeeinflulsbMer Kostemmtei'l (%) 1 - EWa 10,03% 

Beelnftunbarer Kostenanteil f:) KAb.O 137.948,34€ 

Vorilbergehend nicht beeinftussbarer Kostenanteil (%1 EWa 89.97% 

VorObergohend nicht beeinflussbarer Kostenanteil J) KAvnb.O 1.237 .408,99 { 619.804,75. 11767.213,7U 

Nteht abgebauier Teil def beefnftussb11en Kosten 1 - V1 0,80 

Nicht abgt:bauter beeinflussbarer Kostenanteil (1 - VI) x KAb,O 110.358,67 € 0,00 ( 110.358,67 

Abzubauender beelntlussbarer Kostenanteil V1 XKAb,0 27.589.67€ 

Jihrtk:he vorObergehend nk:ht bMlnflussba,..r zzgl. nicht l<Avnb,O + (1 ·VI) x KAb,0 1.347.767,66 l 519.804,75 ( 1Ja67.672,41~ 
aboebauten beelnftustbaren Kostenenteil 

~· 
VorbrouchftpNls-- (VPI)undPrÖduktlv-(PF) . 

VPI 2010 (• VPIO) VPl2011 

Vefbrauchef))rellgesamdndex n1c:h § 8 AA.egV VP1 100,00 102.31 

Steigerung desVerbreucheqw~ bezogen „180llsjahr VPUIVP10 t ,0231 

kumu1lene< genereller sekte<oler Produklivilt1'1aktor noch § 9 ARegV PF1 0.0150 0,0150 

VertKauchet'J)fei1geumtindex J. Produktlvltltlfoc11chrift (VPIWPIO) • PF1 1,0081 

Jlhrtiche KoslenantaUe Kvnb + Kb mit VPI und PF K.Avnb,0 + 1· VI X KAb,0 X WPIO - PF1 1.358.614.58 ( 524.015.17{ 1 82.699 75E 

Erwoherungsloklor (EF) - - - - -~ - 1 

I Anpauungabetrag auf Grund einet Erwelterungtfaktors nach§ 4, § 10 EFI 
AReaV 1 O,OOE 0,00E o.oo~ 

....„ l>n ,, 



·---~~GmbH Be~120084"4 

l1nt.tionien.ing (VPttNPIO - PF-) x EFI 1 1 o,oo <! 0,00•11 o,OOf 

IJ I Mlcho Kostenontello "Vnb" • "b" mtt VPtt und PFt oowio EFt (KAYnb,O + ( 1 ·VI) x KAb.O) x (VPIWPIO · PF~ X EF~ 1.358.684,58 (~ 52u1s,1HJJ . 1.~82.699,75 f 1~ 

0.11... 11 MlllCQIJ .. 
IZu-und Abschlloe aufeh Ed6s.obetcsenze n.ch 4 19 AAeoV Qt 1 1 O.OOEI O.OOEI 0.00EI 

Soldo dos RogulionlnglkOnlOS (St) 

l~u· und Absc:hllge zum Auaglelc:h des Slldos des Regullerungakontos 
nach & 5 Abs, 4 ARenV 1 1St ·16.611.77 eJI o.ooell ·16.61 1.77 

ve..-.ung-volelllon K..-(Vlll·VKO) l- - -'· 
Ve<An der volafüen Kostenanteile nach " 11 Abs. 5 ARH1V VKl·VKO 1 1 OOOEI O,OOEI 1 0.00 ( 1 

1 
EQt • KAdnb,I +(KAvnb,0 + ( 1 ·VI) XKAb,O) Xlzwfschenefgebnls Erlösobermrenze noch Regullo"'"!l'lonnel (EQt) 2.601.126,58 (' 515.872, 15(' ) . 17.798,72flIVPIWPIO • PFI) x EF + Qt + VKt- VKO• St 1 1 

Sonderuchv1rhllh 
1 

I Sachvertialte die nicht von der Reautierunosformet erfasst werden 1 1 O.OOEI O,OOEI O.OO EI 
1 

IKalenderjlhrtlche Ert«!sobergrenze EOt. kalenderjährtich 1 1 2.601.126,58" 515.872,15 " ) , 17.798,72(1 

S.ii. 5 V lf'l 12 
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R2 2014-1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durc h die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2014 

- dir Regullotungoporlodo -
Vetfalwenaart Ve1einfachtes Verfatven 

Autgangonlveau gemae § 6 Abs. 1 AAegV 2 .500.649,70 E 

Pouoc:hllierter l~noc:h § 2S AAegV O,OOE 

BHltjahr(\i) 2006 

Ellzlenzwort[EWJ 89,97% 

V•rb<eucherpreltgenmtindex nach § 8 AAegV dea JahrH 2006 [VPIOJ 100 

Verl>raudleqweösgenmlindex nach§ a AAeg\I dea Jalvet 2012 [VPh) 10-4,10 

Dauortudl nlchlboolnllunbor9K-NIChf 11 Abs. 2ARogV 

gesetdiche Abnahme-- und Vergatungspftichten (Nr. 1) 

Koru:enionsabgaben (Nr. 2) 

Balri-leuern (Nr. 3) 

erlordeftiche Inanspruchnahme vorgela gerter Netzebenen (Nr. 4) 

geneh""'gte lnvestitlonamaßnahmen nech § 23 AAegV (Nr. 6) 

AulOlung dea Abzugobelrages nach § 23Alle. 2a AAegV 

vmblelbende Koaten 8iogas na ch Abzug Watzungspausch1le (Nr. 8a) 

betrieb. und tarifvertreg. Vereinbar. zu Lohnzusatz- und Veraorgungslefst. (Abschtuu vot 31.12.08) 
ltNr. 91 

Batrlel>o-und Peroonolrotllltlgl<eit (Nr. 10) 

Berufsauobil~. Wel1erbllrung, Balriebsldndeflogenllhen (Nr. 11) 

p1u1chalierter lnvestltlOOUU1chlag n1ch § 25 AAegV (Nr. 12) 

Au161ung von Boukooienzuscno..ent N-ool&nbeilrlgen (Nr. 13) 

Kotten oder EtlOM '°' Maßnahmen e6na Betretberl von Gnversofgungtnetzen, die "* 
V.Vksamen Vertahren.J.,.liWllN"I untd-
aus einem vereinfachten Verfahren Obergehende dauerhaft Ncht beelnftu11bare Kostenanteile (ohm 
vor~lanerte Netzkosten\ 

Dauorhaft nicht hfflnflussbare Koste n KAdnb 

volatiSe KO$ter\ant9ile nach§ 11 Abs. 5 ARegV 

Kosten fOr <ie Beschaffung von Treibenergie 

Kos ten fOr Las tftusszusagen 

Summe 

Saldo 

Differenz. der volatnon Ko s tenanteile (VKt - VKO) 

Summe 
Saldo 

KMten InVKO 

O,OOE 

0.00E 

O,OOE 

O,OOE 

Ermittlung der vortJbergehend nicht boelnflussbare n und der beelnnun baren Kos te nantell:o 

Gesamtkosten ohne dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile  

Beeinftussbartf Kostenanteil 1%)  

Beelnftussbarer Kostenanteil ~  

VorObergehend nlcht beeinftussbater Kostenanteil (%)  

VortJber~d nicht beeinßussbarer Kostenante il J]  

Nicht abgebauter Tell der beeinftussba re n Kosten  

Nicht abgebauter beeinflussbarer Kost~teil  

Abzubauender beelnftussbarer Kostenanteil  

KAgeo.O • KA«ib.O 

1 - EWa 

KAb,O 

EWa 

KAvnb,O 

1 · 111 

( l · lll) xKAb.O 

VI XKAb,O 

J tihrliche vorObergeMnd n lcht beelnnunbar.r u gl. nicht KAvnb,O + (1 - Vt) x KAb,O
ahnabauten beeinflussbaren Kostenante il 

Vetlwouchorpnllgooomtll- (VPt)uncl --(PF) 

1 

1 

'· 

Verb<eucheqwelogeoamtlndex naeh § 8 AAegV 

St&lgerung deaV&fbroudlerpfeölgenmlindex bezogen aufBakjalv 

kunMiener gener&ler „klorale< PlodukllvilllllaklO! nadl § 9 AAegV 

Vefbfaucheq>relsgeumtlndex J. Produktlvttltsfortachritt 

VPI 

VPtl/VPtO 

PFt 

(VPIWPIO) • PFl 

J l hrtlchl KO$lenante Ue Kvnb • Kb mh. VPI und PF (KAvnb 0 + (1. vn XKAb.0) X CVPIWPIO . Pfl) 

-- v....._1o1c1ot noc:11 a...el«Mll* -V~noc:hJohr § 16 Alle. 2 AAeg\I ProcklldMlltllolO< 
t 18 - · 1 AAeg\I (III) nadl § 9 AA"""1\11.ln<IYI IPFll 

0,20 1.5()( P% 2013 
1 

20t' 0,40 3,02'~% 

0,60 4,567 % 2015 
1 

6 ,131 %2016 0,80 

2017 1,00 7,728 % 
1 

-- -...... 
- ...Baslsjohr 

Kos!On Ert<lw Saldo - Netzver„ 
--(KOS10n) (EMse) 

E E E 

E 63,IO E 

406 .8t',73E 820.000,00 E , E 

E , , , E 

,..'/, E , 
, , ., , , 

. 
,-

.,~ 

„ 
'I,, 
r 

, 

E 

E 

E 

E 

h~ 

/ 
r, , 

,, 
r,,,'· 

E 

E 

E 

/ , 
, 
„ 

, 
E 

E 

E 

E 

t 
1, 
1 

, 
„, , 

'/, 
/ 

/ 
'. , 

E 

.'/, 
·,x„, 

E 

E 

, 

X' 
, 

E ~ 

1.420.51 ~ 

~ 
, E ~ 

820.000,00 E E 63.10E 1 1.420.51 e 
820.000,00 E 1.357,41 E 

1 1.538.477,eu 1· 1.367,41 ( 1 

Erlllseln VKO KMten ln VKI Erlllseln VKt Saklo .us Netzver-
llndorungen (Oborng) 

O,OOE O,OOE 0,00 E 

, O,OOE / 

, 
O.OOE O,OO E O,OOE 

O,OO E 

1 o,ooE! o.oo EI 

Angepasste EOO vor Saldo aus Neu.ver- Summe (angepi s te EOG 
We rte aus Basisjah r Netzve r1nderungen llnderungen (Übertrag) nach Netzvor:fin e rungen 

1.375.357,33 E 

t 0,03% 

137.948,34 E 

89.97% 

t .237.• 08,99 E 

0,60 

82.769,00E 

55.179,34€ 

1.320.177,99 E 

VPI 2012 

100,00 

VP I 2010 (• VPIO) 

104,10 

1.041 0 

0 ,0302 0 ,0302 

1.0108 

1.334.402,91 

Erwellorungofoklor (EF) 1 
l~pasaungsbettag aur Grund eines Erwel1erungsfakt0f• nach§ 4, § 10 O,OOE 
AReoV EFI 1 1 

817.338,99 E 2.D 54.747,98 i 

O.OOE 1 2.769,00 

817.338,99 E 2. 37.516,99 

8 26.145,82 E 2.160.548,73 ( 

„ 1 
O.OOE . 0 ,00 

S.ile 6 vc ~ 12 

1 



1 

~k SachM,....,.}d GmbH Betnebanunwrw 120C .... 
l inflationien.mg (VPWVPIO - PFt) x EFt ..„~ - 1 1 ..„., 0,00 <I 

IJlhrllcho Kos-lo "vnb" + "b" mtt VPH und PFI sowlo EFI (KAvnb,0 + ( 1 • VI) x KAb,O ) X(VPIWPIO• PFI) x EF~ 1.334.402,91 EI 126.145,s2 {II l 160.1548,731 
Qeml"b1I ••A(QQ 

~ -
Zu-und- aut cle Et\ösobernrenze nach g 10 AR-.n.V Cl 1 1 0.000 0.000 O,OO EI 

-Saldo doo Rogu-.npk-. (St) 
-~' 1Zu· und Abaehllge zumAusgl- du Saldos dff Regulierungskontos 

nach S 5 Abs, ' Alf..etN SI 1 1 l · 16.099.58 ~ 0.00 E~ ·16.099.58~1 

V.-.ungdo<vololllonKos-(VK..VKO) l - ~ - -
Vet1i def volalien Kostenanteile nach li 11 Abs. 5 AA.HN VKl-VKO 1 1 0.00 €1 0.00{1 O.OOEI 

1 

lzwischenorgobnls Er1llsoborgmwo noch R09Ullonmgslonnel (EOll EO! • ~.I +(KAvnb,0 ~ ( 1 • VI) XKAb,O) x 
1 1 2.IH.780,97 ~ 124.711,41 ~ 3111.519,38 EICVPltNPIO • PFO x EF + Ot + VKt - VKO+ St 

Sondersac:hverNtte 

ISadlVertlahe die nichtvon der ReaulienMVMfOfmel erfasst werden 1 1 O.OOEll O.OO EI O.OOEI 

IKalenderjlhrllche Er10sobergrenze E01. kelenderjäMicll 2.IH.780,97 3 124.711...13 

S.1t.7 12 



R2 2015-1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2015 

Vereinfachtes Verfahren 

AusgangsnNeau gemlll § 8 -·1 AAegV 

Pauschalletter lnvesti1ionszutd"8g nach S25AAegV 

Basisjahr llll 

Ellzienzwe<I (EWJ 

Verbraucherprelagesamtindex nach§ 8 AAegV des Jahres 2010 (VPIOJ 

Verbntucherprelsgtsamtindex nach § a AAegV des Jalves 2013 IVPttJ 

Daueftlallnlclll-.sbote K-noch§ 11Abs.2 ARegV 

geaetzüche Abnahme--und VergOtungspfHc:hten (Nt. 1) 

Konzeuionubgaben (Nr. 2) 

Bebieb&steuem (Nr. 3) 

genehmigte lnveslllionsmoßnahmen nacll § 23 AAegV (Nr. 6) 

Auftllwng des Abzugsbetraget nacll § 23 Abt. 2a AAegV 

vert>leibende Koolen Bioga noch Abzug W6izungspausdlol (Nr. 811) 

2.500.649,70E 

O,OOE 

2010 

89,97% 

100 

105,70 

betrieb. und tatffVertrag. Vet"elnbar. zu Lohnzuaatz- und Versorpgüeiat. (~ vor 31.12.08) 
lNr.91 

Berulsausbildung, Weilefl>ildung, -kildettagess1Hen (Nt. 11) 

pauochailertt< lnvestitionszutchlog nacll § 26 AAegV (Nt. 12) 

Koaten oder Ef10se aus Maßnahmen eines Betreibers von Gasveraorgun~etzen, cie elneJ 
wirksamen Verfahrenateaul/eruno untetileoen 
aus einem verelntadlten Verfahren Obergehende dauet"heft nicht beeinlussbafe Kostenanteile (Ollll4! 
vCM.-lanHte Netzkosten) 

Summe 
Saldo 

Dauerhaft nicht beeinflussbare Kos ten KAdnb 

volatile Kostenanteile nach t 11 Abs. SARegV Kosten In VKO 

Diffe rent dar voJ.ltitcn Kostenanteile (VKt • VKO) 

- 
Jehr VerteiklngsloktO< noch 

§ 18-. 1 AAegV (VI) 

2013 0 .20 

2014 o.•o 

2015 0,60 

2016 0.80 

2017 1,00 

K- Erlöse---lsjohr  
/, /. 

E / 
E ' · 

•06.81<,73( 1.099.688.86 E 

E 

E 

E 

, -: . E '•"•„, 
;'. "· E ,,, , " „ , ,, , 

, ' E ,;;:_,," 
;';/, ' 

1.099.688,86 E 
1.099.688.86 E 

Vofloilungtlokt0< noch a--„kt~ 
§ 18-. 2AAegV ProduktlvltJllslo ~°' 

nach § 9 AAeg1 (PFQ(Vl, lndYI 

1.500% 

3,0Z 5% 

6,13'!<% 

7,72 • % 

S.ldoous~er­
lnderun;. (Erlöse) 

E 

E 

E 

175.429,31 ( 

E 

E 

E E 

, E 

E E 

E E 

E . E 
1 

f 
E 

E -, •' 
, 

E 

€ 175.429,31 E 
100.<93.91 E 

1 1.818.166,49( 1 100.493,91 E ! 

Saldo aus Netzv• r·Erlöse In VKO Kosten inVKt ErtOselnVKt 
lnderungen (Übertrag) 

1 0,00 €! 

Ermittlung der vorObergehend nicht beeinflussbaren und der beeinflussbaren Kostenanteile 
1 

Werte aus Basisjahr Angepasste EOG vor Saldo aus Neu.ver· 
Netzverlnderungen lnderungen (Übertrag) 

Summe (angoP41 n te EOG 
nach Netzverln erungen 

Gesamtkosten ohne dauerhaft nicht beeinluubate Kostenanteile KAges,O - l<Adnb.O 1.375.357,331 

Beelntlussbarer Kostenanteil (%] 1 · EWa 10,03°A. 

Beeinftunbarer Kostenanteil J] KAb,O 137.9<8,3H 

VorObergehend nk:ht beelntluubaret Kostenanteil 1%1 89,97% 

Vorübergehend nicht boolnflussbaror Kostenanteil J] KAvnb,O 1.237.<08,99E 2.122.020,82 ( 3 359.429,81 

Ntdlt abgebauter Teil der beeinllussbaren Kosten 1-111 O.<C 

Nicht abgebauter beeinflussbarer Kostenanteil (1 -111) x KAb.O 55.179,3H 0,00 ( 55.179,34 

Abzubauendef beeinbsbarer Kostenanteil VtxKAb,O 82.769.00 E 

Jlhrtlehe vorübergehend nkht beeinftussbarer ugL nkht 
aboebauten beeinflussbaren Kosttnanlell 

KAYnb,O + (1 - III)x KAb.O 1.292.588,33 ( 2.122.020,82 ( Ü1<.609,15~ 

i 
Verbraucherprefsgesemlindex nach § 8 ARegV 

Slefgerung des Vtfbfaucherprelogeumtindex bezogen oul llaslsjohr 

VPI 

VPll I VPIO 

1 VPI 2010 (• VPIO) 

100.00 

VPI 2013 

105.70 

1,0570 

kurnuGef1ar genereller „kt...ier ProduktMtflsloktO< noch§ 9 AAegV 

Vert>raucherpreisgeumtindex J. Produklfvitltsfortschrttt 

PFt 

(VPIWPIO) - PFI 

lKAvnb 0.(1. vnX KAb 0) X1v...1WPSO . PFO 

0 ,0<57 0.0•57 

1,0113 

1.307.222.53 ( 2.146.CMS.54 3.f SJ.261.07 ( 

Kosten fOr cle 8eschabgvoo Treibenergie O,OOE 0,00 ( O,OOE 0,00 ( 

Kosten fOr LHtflusszusagen O.OOE t O.OOE ' 
Summe 0 ,00 E O,OOE O,OOE O.OOE 

Saldo O,OOE O.OOE 

Jährtiche KostenanteH• Kvnb +Kb mit VP1 ..-Kt PF 

Erwettenmgtloktor (EF) 

!Anpassungsbetrag auf Grund einH EiweiterungsfaktOf'S nach § • . § 10 EFt 
IAReoV 1 o.ooel O,OOE 



•...,.,.,11; SachMnw9ld GmbH a....""'""'"'°' 120 1844 

l 1nt1tlonl..-uno (VPIWPIO - PFt) x EFI 1 1 0.00<1 o,oo <I o,oO( 

IJllhrtlchoK- "vnb" + "b" mllVPlt und Pfl sowie EFI (KA\1111>,0 + ( 1 • VI) x KAb,O) x (VPIWP10 • PFI) x Ef~ 1 1.301.222,sHI 2.146.0<5,S. (1 .453.263.oii ( 

a. lltlt11I nent (QQ - -
IZu· und Abs<:hllae ouf cle ErlGsobe<orenze nodl ~ 19AAeaV Cl 1 . 1 1 0,00Q OOOQ 0,00EI 

1 
. 

Saldo - Rogullenlngskonlos (St) .. ·-
l~.d.~s~a:=AIJsgleich - --ReQUlierungikonloo SI 1 1 -15.587.39 cl 0 .004 -15.587,3~( 

V•-"'"11 do< volalllon K..-llo (VKt-VKO) - -
I VerAnderuna der vol1tilen Kostenentelle nach g 11 Abs. 5 AReoV VKl-VKO 1 0,00€11 000(1 O.OOE 

1 
lzwischene<gebnl• El1<!sobefgroru.• nach Rogullorur19Sfonnel (EOI) ECt • KAdnb,I +(KA\1111>,0 + ( 1 · VI) x KAb,O ) x 1 1 Uot.801,53 cl 2.246.539,45cl .3A'34t,OI E 

NPhNPIO - Pfl) x EF + Ot + VKt - VKO+ St 

Sonderuchvematte 
1 - j 

1Sachverl'lalte cle nicht von det" ReautianJntKformet erfult werden 1 1 0,00 (1 0,00( 1 0,00,E 

IK1lenderjlhrtlche ErtOsobergrenze EOt, kalenderjäMicll 1 1 3.1ot .ao1,ss <I 2.246.53t,4s EI 1.351.341,01€ 

S.1tt & 1:>n 12 



„.........,,,...  

R2 2016-1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2016 

0-.dor Rogullonlngopor 

Verfahrensart Vereinfachtes Verfahren 

2.500.649.70 EAuoganganiveou gem18 § 6 -·1 AAegV 

O,OOEPouschatierte< lnvetHonuuschlog noch § 25 AAegV 

Basis)elv (\,) 2010 

Eftlzienzwert (EW.J 89,97% 

VerbroucherprelsgeHmdndex noch§ 8 AAegV des Jehres 2010 (VPIO) 100 

Verbreucherprels-mdndex nach§ 8 AAegV des JahrH2014 (VPll) 106,60 

Dauerhall nlchtboelnllussbote Kos-noch l 11 Abs.2 AR.g./ 

gesetzliche Abnahme.. und VergOtungsplichten {Nr. 1)  

K""'...ion..bgaben (Nt. 2)  

Betriebssteuern (Nr. 3)  

erfordeffi<:he tnenspruc::hnehmo VOfgelagerter Netzebenen (Nr. 4) 

genehmigte lnvestltlon1m1ßn1hmen nach § 23 ARegV (Nr. 6) 

Auft6sung desAbzugebe•aees nach§ 23 -·2a AAegV 

vert>lelbende Kosten Bloglt nach Abzug Wllzungspeuschale (Nt. 81) 

belrieb. und llrilve<Oeg. Ve<elnbw. ZU lohruuntz·undV......gung&lelsl (Al>ochlua VO< 31.12.08) 
lrN<. 91 

Beaiebs- und Pe<sonallolStltigkelt (N<. 10) 

Berufsausbll<kmg, Weltttblldung, BelriebsldndertlgeNllnen (Nr. 11) 

pauach1Herter lnvesdtlontzu1chlag nach§ 25 ARegV (Nr. 12) 

AuftOsung von Baukostenzusch<lssenl Netzanschlusskootenbeltrtgen (N<. 13) 

Kosten oder Eno.e ..,. Maen.hmen Mes Betreibers von Gasversc:wgungsnetzen. cSe eWwH' 
~menVtffahlenst~untec1il!!Olln 

aus einem verelnfadlten Verfahren Obergel>ende daue<haft nicht bffinluubale Kootenanteie (ohn• 
v01oelaMrte Netzkosten\ 

Dauclflaft n icht beeinrlussbare Kosten KAdnb 

volafüe Kos.tenanteUe nach§ 11 Abs. 5 ARegV 

Kosten fOr die Beschattung von Treibenergie 

Kosten fOr Lastflusszusagen 

Summe 

Saldo 

Differenz der vobtUcn Kostenanteile (VKt • VKO) 

Summe 
Saldo 

KosleninVKO 

0,00E 

0,00E 

0,00€ 

O,OOE 

Ennittlung der vorObergehend nicht beeinnu u baren und der beeinflussbaron Kostenanteile 

Gesamtkosten ohne dauerhaft nicht beeinftuubare Kostenanteile 

Beeinllussbarer Kostenanteil (%) 

Beeinlussbeier Kostenanteil ~ 

VorObergehend nicht beetnftussb8fer Koslenanleil (%) 

VorObergehttnd nicht boelnflunbarer Kostenanteil J) 

Nicht ebgebauter Ttll der beeinflussbaren Kosten 

Nichtabgebauter beelnnussbarer Kostenante il 

Abzubauendef beelnlunbtrer Kostenanteil 

KAges,O • KAdnb,O 

t · EWa 

KAb.O 

EWa 

KAvnb,0 

1 - Vt 

(1 • VII• KAb,O 

Vtx KAb,O 

Jihrtlche vor1lbergehend nicht beeinftussbartir ugl. nicht KAvnb,0 + (t • Vt) x KAb,0abtMbauten beelnflu11baren Kostenanteil 

VOfllnuchorpNl...-(VPl)Wld Produlltlvltltalülor(Pf) 

- ..... 
2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Koslen---lsjah< 
, 

E 

E 

406.814,73€ 1.461.271 ,17€ 

E . . 
, 

E 

E 

' E „' E 

, ' ; /, ,; 
.·. E·' . 

;, , ., 
, , ' 

t.461.271 ,17 E 
1.461.271,17€ 

ErlöHinVKO Kosten lnVKt 

1 

Verbnwcherpreisgeumllndex nach § 8 AAegV 

Sleigenolg des Verbnwche<preisgeumtindex bezogen auf Basis)elv 

kumoliefter generefler aektoraler Produktivitltaflktor nach § 9 AA.egV 

Verbraucherprels gnamtindex J, Produktivltlttfort:IChrttt 

VPI 

VPtt I VPIO 

PFt 

(VPIWPIO) - PFt 

Jlhrliche KostenanteUe Kvnb + Kb mit VPI und PF fKAvnb 0. (1- vn X KAb,0) XNRIWP10- PFI) 

ErweiteNngsfoktor (EF) 

!'.""passungsbe„g aufGrund eines Eiwo;terungsfaklO<S nach§ 4. § 10 EFtAR.eaV 

V.,,.._fllclor nachV.,,..__ nach f 18 Al>o 2 AA.g./ Pr-fakl·0----f16-.1AA.g./ (Vt) (\lllndv) nach § 9 AAegV ?ft) 

0,20 

0,40 

0,60 

0.80 

1,00 

SaJdo„, Netzver· 
ErlöH lnderungen(Koslen) 

,"' E 

E 

E 

„ . E 

€ 

,,, E 

'/, / 

//:, , ' 
E 

E 

E 

E 

E 
, 

E 

, . 

E 

„ E 

E~ 

E; 

, 	 E 

E 

E 
71.432,00€ 

1.5001 % 
1 

1 

1 

3.022! I'-
1 

4 ,5671 % 

6.136<% 
1 

7.728< % 

8eldoousl ietzver-
lnderungen Erlllse) 

E 

1 

1 

EI 

EI 

E 

E 

01.4J2,00 E 

E 

E 

1.432,00 EI 

2.179.748,81 E I · 7U32,00E 11 

S.kkt „,Netner·ErlöHinVKt lnderungon (Obertrag) 

0,00( 0,00€ 0,00 ( 

O,OOE , 
0,00€ O,OOE O,OOE 

O,OOE 

1 o.ooE! o,ooE! 

Wer1o aus Basisjahr Angepaute EOG vor 
Netzvorlnderungen 

Saldo aus Netz.ver· 
änderungon (Übertrag) 

Summe (angep.a steEOO 
nach Not2vedin< erungen 

1.375 357,33€ 

10,03% 

137.948,34 € 

89,97% 

1.237.408,99 { 2.122.020,82 { 3. 69.429,81 • 

0,20 

27.589,67 ( 0,004 27.589,67 

110 .358,67 E 

1.264.998,66 { 2.122.020,82 ( 3. 87.019,48 1 

VPI 2010 (-VPIO) VPI 20 14 

t00,00 106,60 

t ,0660 

0,0614 0,0614 

1,0046 

1.270.863 76 E 2.131.859,'6 E H<>2.723.22 ( 

--
1 O,OOE 0,00€ 0,00 

S.1i. 10YC n 12 



l1nt~ (VPhNPtO- PFI) 1C EFI 0,00(1 iJ 
2.131.859,46 (1IJlllwtkheK- "vnb". "b" mll llPll und PFt •owlo EFI (KAvnb,0 + ( t ·\II)X KAb,O) x (VPIWPtO • Pft) x EF~ 1.270.863,76 ~ 3. 02.723,22(1  

O.••-·•••d(QI) 1  
IZu- und Abschlloe auf die ErlOsoberarenze nach g 19AAeaV Ot . 0 OOEI 000(11 O.OOE 

Saldo ein Rogullotungak- (Sll -
1~- und AbachlAge zum Ausgleich dea Seldoa dea Reguleno1gakontoa St ·15.075.20€1 o.ootl jt5.075.20E nach C 5 Aha. .f AR&aV 1 1  

V~dot-K-lo(Vt<t-VKO) .. 1  
1verantVn1nn 6et volatilen Kostenanteile nach§ 11Abs. 5 AReaV VKt-VKO 1 1 O,OOEI O.OOEI  

- - - -· 
O,OOEI 

1  
EO!• l<Adnb,t +(KAvnb,0 •J1 ·VI) x KAb,0) x  lzwi1chenergebni1 Er1ösobergr•na nach Regulilrungsfonnel (E.Ot) 3.435.537 ,S7 EI 2.0&0A21.•HI 5; 95.96',83(
NPIWPIO • Pfll x EF + + VKt - VKO+ St 1 1  

Sonderaachverhatte 1 - . 1  
Sachvefh&lte cie nicht von der Recullerunosformet erfasst Wflden 0,00( O,OOEi 1 O.OOE• 

1  

1Kalenderjlhrtlche Ertosobergrenze EOt, kalenderjahr1ich 1 1 1 3.435.537 ,37 cl 2.060.427,'7 cl 5 95.96',83E  

S.rtti 11 V ~ 12  



e-werk Sachsenwald GmbH Betriebsnummer 12001844 

R3 Bestimmung der erzielbaren Erlöse 

2012 2013 2014 2015 2016 
1.1 Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas 2.432.532,88 3.347.245,67 4.154.196,41 6.190.900,15 5.645.672,41  

1.1.1 Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung 1.615.964,10 2.961.697,30 3.655.360,22 5.491.251,97 4.971.379,30  

1.1.2 Ausspeisepunkte mit Leistungmessung 468.940,78 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.1.3 Abrechnung 79.426,78 92.922,03 110.497,39 161.883,68 163.084,87  

1.1.4 Messung 48.312,43 54.402,13 72.588,66 107.356,82 78.862,19  

1.1.5 Messstellen betrieb 109.590,76 127.362,41 168.799,07 194.238,72 192.926,91  

1.1.6 Gesondertes Netzentgelt gemäß§ 20 Abs. 2 GasNEV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.1.7 Vertragsstrafen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.1.8 Preisnachlässe gemäß§ 3 KAV i.V.m. § 18 ~asNEV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.1.9 Unterbrechbare und unterjährige Verträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.1.10 Weitere Erlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.1.11 Konzessionsabgaben 110.298,03 110.861,80 146.951,07 236.168,96 239.419,14  

1.1.12 Sonstige Umsatzerlöse aus Netzentgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

= Erzielte Erlöse (1.1 abzgl. 1.1.11) 2.322.234,85 3.236.383,87 4.007.245,34 5.954.731,19 5.406.253,27 

+ Unterverprobung. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Erzielbare Erlöse 2.322.234,85 3.236.383,87 4.007.245,34 5.954.731,19 5.406.253,27 
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